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Liebe Waldbesitzerinnen, liebe Waldbesitzer,

das Jahr 2022 brachte uns bis jetzt Februarstürme mit vielen Einzelwürfen und 

einen März mit äußerst milden Temperaturen und einer damit einhergehenden au-

ßergewöhnlichen Trockenheit. Die Aufarbeitung der Schäden schreitet mit vereinten 

Kräften gut voran. Es kann aber nicht oft genug gesagt werden: Die Gefahr, dass die 

frischgeworfenen Fichten mancherorts eine schlimmen „Booster“ für den Käferflug 

bringen könnten, ist real! Genau das ruft uns der Beitrag unseres Waldschutzexper-

ten Dr. Matthias Niesar ins Bewusstsein.

Mit dem Thema „Windenergie“ greift unser forstbehördlicher Fachmann Marc Mess-

erschmidt ein wichtiges Thema für neue Ertragsmöglichkeiten im Wald auf. Mit mehr 

Windenergieanlagen werden wir auch unserer Verantwortung für mehr Klimaschutz 

und der Befreiung unserer Energieversorgung aus russischer Abhängigkeit gerecht.

Einen Appell haben wir an Sie in Bezug auf wertvolle Bestände, deren Vermeh-

rungsgut wir alle in Zukunft als Grundlage unserer Mischbestände brauchen: Wir 

unterstützen Sie gerne bei der Begutachtung und auch bei der offiziellen Zulassung 

solcher Bestände!

Außerdem weisen wir auf den runden Geburtstag unserer Naturwaldzellen in Nord-

rhein-Westfalen hin. Diese Forschung an kleinen Flächen ohne Nutzung bietet wichti-

ge wissenschaftliche Argumente in der Diskussion um die Klimaanpassung unserer 

Buchenwälder mit dem Naturschutz. Unter anderem zeigt sich, dass stillgelegte 

Buchenbestände nicht gesünder als bewirtschaftete sind. Wir freuen uns über Ihre 

Teilnahme an unserer Naturwaldzellentagung am 3. und 4. Mai 2022 in Bonn.

Freuen Sie sich auf weitere interessante und informative Beiträge auf den folgenden 

Seiten. 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Frühjahr mit vielen wirkungsvollen Beiträgen der 

Jägerinnen und Jägern zu waldgerechten Wildbeständen.

Ihr 

Andreas Wiebe

Informationen  
für Waldbesitzerinnen  
und Waldbesitzer

Foto: Jakob Schnetz  
Wald und Holz NRW
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Waldschäden nach Februarstürmen
Insgesamt deutlich weniger Windwurf als nach Orkan Friederike
„Xandra“, „Ylenia“, „Zeynep“ und 

„Antonia“ – die Stürme und Orkane, 

die Mitte Februar über Nordrhein-West-

falen hinweggefegt sind, haben auch in 

den Wäldern Spuren hinterlassen.

Durch Dürre und Borkenkäfer sind 

bereits 115.000 Hektar Wald ge-

schädigt bzw. kahlgefallen. Durch die 

Februarstürme sind weitere 480 Hektar 

flächige Windwürfe hinzugekommen. 

Mit fortschreitendem Klimawandel 

wird eine Zunahme von Extremereig-

nissen prognostiziert. „Damit der Wald 

seine vielfältigen Leistungen dauerhaft 

erfüllen kann, muss er vital und wider-

standsfähig sein. Der Wiederaufbau des 

Waldes und seine Anpassung an die 

Folgen des Klimawandels sind zentrale 

Zukunftsaufgaben. Die Umsetzung 

unserer waldbaulichen Konzepte ist 

eine Antwort auf den Klimawandel“, be-

tont Umweltministerin Ursula Heinen-

Esser. Die Landesregierung unterstützt 

den privaten und kommunalen Waldbe-

sitz bei der Bewältigung der Waldschä-

den und der Wiederbewaldung durch 

fachliche Beratung und umfangreiche 

finanzielle Hilfen. Die Regionalforstäm-

ter schätzen die Schäden vorläufig auf 

664.000 Festmeter.

Das ist deutlich weniger als nach Orkan 

Friederike zu beklagen war. Anfang 

2018 waren zwei Millionen Festmeter 

gefallen. Regionale Schwerpunkte der 

aktuellen Sturmschäden bilden die 

Wälder in den Regionalforstämtern 

Kurkölnisches Sauerland, Oberes 

Sauerland und Siegen-Wittgenstein. 

Diagramm zu Sturmschäden und Schadfläche durch flächige Windwürfe – Grobschätzung für 

den Gesamtwald Nordrhein-Westfalen  Quelle: Wald und Holz NRW

RFA 02 Hocheifel-Zülpicher Börde
RFA 03 Rureifel-Jülicher Börde
RFA 04 Rhein-Sieg-Erft
RFA 05 Bergisches Land
RFA 06 Märkisches Sauerland
RFA 07 Kurkölnisches Sauerland
RFA 08 Siegen-Wittgenstein
RFA 09 Arnsberger Wald

RFA 10 Oberes Sauerland
RFA 11 Soest-Sauerland
RFA 12 Hochstift
RFA 13 Ruhrgebiet
RFA 14 Niederrhein
RFA 15 Münsterland
RFA 16 Ostwestfalen-Lippe

Diagramm zu Sturmschäden Fichte (Frischholz) – Grobschätzung für den Gesamtwald Nord-

rhein-Westfalen  Quelle: Wald und Holz NRW
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Von den Sturmschäden sind überwie-

gend Nadelbäume betroffen. Die Schä-

den im Nadelholz betragen 525.000 

Festmeter, im Laubholz sind es 139.000 

Festmeter.

Die Schäden im Laubholz betreffen 

besonders die Regionen Hochstift 

und Ostwestfalen-Lippe. Neben den 

großflächigen Windwürfen melden die 

Regionalforstämter zahlreiche kleine, 

nestartige Windwürfe. Die rasche Auf-

arbeitung und der Abtransport, auch 

einzelner Fichten, ist jetzt vordringlich, 

damit die Borkenkäfer kein zusätzli-

ches Brutmaterial finden. Es wird keine 

„Lebendkonservierung“ angestrebt, 

das heißt ein Verbleiben angeschobe-

ner Bäume für Wochen oder Monate 

auf dem Stock ist nicht vorgesehen. 

Das Aufarbeiten der Bäume sollte bis 

Anfang April erfolgen, um gesunde 

Fichten zu schützen.

Die Regionalforstämter sind mit Rat 

und Anleitung zur Stelle, um die Wald-

besitzerinnen und Waldbesitzer bei 

der Aufarbeitung zu unterstützen. Im 

Unterschied zur Situation 2018 ist der 

Holzmarkt derzeit sehr aufnahmefähig 

und das Holz kann zu guten Preisen 

vermarktet werden. Verstärkend kom-

men die dramatischen Ereignisse in 

Osteuropa und die damit verbundenen 

direkten Auswirkungen auf die Holzlie-

ferungen aus dieser Region hinzu.

Aufgrund der Sanktionen von verschie-

denen Seiten muss davon ausgegangen 

werden, dass Holzlieferungen aus Russ-

land und Belarus in absehbarer Zeit 

nicht mehr realisiert werden können.

Die schon erwähnten zunehmenden Ex-

tremwetterereignisse wie Sturm, Stark-

regen und extreme Trockenheit mit 

sekundären Auswirkungen wie Trock-

nisschäden und Waldbränden werden 

dem Wald (und der Gesellschaft) 

zunehmend zusetzen. Eine erneute 

Lehre aus diesen Sturmereignissen 

ist die Notwendigkeit der Schaffung 

zukunftssicherer Bestände. Die Wälder 

müssen aus Baumarten bestehen, die 

mit den zukünftigen Ereignissen besser 

zurechtkommen und sie müssen so 

gemischt begründet werden, dass eine 

Bestandssicherheit auch bei Ausfall 

einer oder zweier Baumarten gewähr-

leistet ist.

Dafür hat das Land NRW ein Wieder-

bewaldungskonzept erstellt, welches 

Vorschläge aufzeigt, wie man den Wald 

der Zukunft aufbaut, siehe Beispiel: 

Grafik Aufforstungsplan.

Sturmschäden  Foto: Stefan Befeld, Wald und Holz NRW

Aufforstungsplan Quelle: MULNV NRW



Frühjahrsausgabe 2022
Landesbetrieb Wald und Holz
Nordrhein-Westfalen

Waldblatt NRW

Berichte

4

Aufgrund des akuten Handlungsbe-

darfs ist jetzt ist ein schnelles, beherz-

tes Anpacken gefragt, um 1. die gewor-

fenen und gebrochenen Holzmengen 

wertig dem Markt zuzuführen und 2. 

das Brutmaterial für den Borkenkäfer 

zum Schutz der verbliebenen Nadel-

holzbestände rechtzeitig zu entfernen. 

Wenn möglich, sollten die gefallenen 

Fichten in und um die noch gesunden 

Nadelholzbestände als erste aufge-

arbeitet werden. Waldschutz gegen 

Borkenkäfer muss die Prioritäten in der 

Aufarbeitung setzen.

Die Aufarbeitung des Bruch- und Wurf-

holzes dient damit auch der Vorberei-

tung der Flächen zur Umwandlung in 

klimaresilienten Wälder.

Das geschilderte Sturmereignis war 

nur ein weiterer Hinweis auf die sich zu-

spitzende globale Lage unseres Klimas. 

Die sich daraus ergebenden Aufgaben 

sind beträchtlich.

Autor: Hartwig Dolgner, Wald und Holz 

NRW, Fachbereich IV - Hoheit, Schutzgebiete, 

Umweltbildung, Teamleiter Walderhaltung, 

Sicherung der Waldfunktionen
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50 Jahre Naturwaldzellen in Nordrhein-Westfalen 
Fachtagung am 3./4. Mai 2022 in Bonn

1971 hat die Forstverwaltung Nord-

rhein-Westfalen mit der Ausweisung 

der Naturwaldzellen im landeseigenen 

Wald begonnen. Inzwischen existiert in 

NRW ein Netzwerk von 75 Naturwald-

zellen, in denen die selbstgesteuerten 

Prozesse unserer Wälder erforscht wer-

den. Sie spiegeln das gesamte Spekt-

rum der Waldtypen und Wuchsgebiete 

in NRW mit ihren unterschiedlichen 

Gesteinen, Böden und Klimabedingun-

gen wider.

Seit den Gründungsjahren hat die 

Bedeutung der Naturwaldzellen immer 

weiter zugenommen:

• schützen: Gemeinsam mit dem 

Nationalparkforstamt Eifel und den 

Wildnisentwicklungsgebieten bilden die 

Naturwaldzellen heute ein Netzwerk 

von Wäldern mit natürlicher Entwick-

lung in NRW.

• forschen: Die Naturwaldzellen 

helfen uns, die natürliche Dynamik der 

Waldökosysteme besser zu verstehen 

und auch in der Bewirtschaftung noch 

naturnäher (mit den Kräften der Natur) 

zu arbeiten.

• lernen: Die Naturwaldforschung ist 

angetreten, durch die Beobachtung 

der ungestörten Waldentwicklung den 

naturnahen Waldbau weiterzuentwi-

ckeln. Heute unterstützt sie uns darin, 

Naturschutzziele in die Bewirtschaf-

tung zu integrieren. Zudem helfen uns 

die Naturwaldzellen, die Gefährdungen 

des Klimawandels für unsere Wälder 

besser zu verstehen.

Die Fachtagung beleuchtet 50 Jahre 

natürliche Waldentwicklung in nord-

rhein-westfälischen Wäldern und 

lädt zur Diskussion über zukünftige 

Forschungsfelder der Naturwaldfor-

schung ein. Im Vordergrund stehen die 

Themen: 

• Inwieweit haben sich die ursprüng-

lichen Erwartungen an die Naturwald-

forschung erfüllt?

• Welche Erkenntnisse wurden für 

Bewirtschaftung und Naturschutz im 

Wald gewonnen?

• Welche Forschungsfragen werden die 

Naturwaldforschung zukünftig be-

schäftigen?

Die Fachtagung richtet sich an alle, die 

in der anwendungsorientierten wald-

ökologischen Forschung oder in der 

Forst- und Naturschutzpraxis tätig sind 

– und sich neben Ihrer Professionalität 

auch für unseren Wald in Nordrhein-

Westfalen begeistern.

Die Vortragsveranstaltung wird am 

3. Mai 2022 im Zoologischen For-

schungsmuseum Alexander Koenig in 

Bonn stattfinden. Am 4. Mai 2022 folgt 

eine Exkursion zu den Naturwaldzellen 

in das Siebengebirge bei Bonn. Weitere 

Informationen und die Möglichkeit zur 

Anmeldung zur Tagung sind unter www.

wald.nrw/50-Jahre-NWZ  zu finden.

Autoren: Dr. Christa Lang, Klaus Striepen 

und Michael Elmer, Wald und Holz NRW

50 Jahre natürliche Waldentwicklung in der Naturwaldzelle „Oberm Jägerkreuz“. 

Foto: Klaus Striepen

http://www.wald.nrw/50-Jahre-NWZ
http://www.wald.nrw/50-Jahre-NWZ
http://www.wald.nrw/50-Jahre-NWZ 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen von Wald und Holz für Unter-
nehmereinsatz in der Direkten Förderung

Bei der Waldbewirtschaftung werden 

zunehmend spezialisierte Unterneh-

men eingesetzt. Diese Entwicklung ist 

auch in Nordrhein-Westfalen zu beob-

achten. Für die Erhaltung des sensiblen 

Ökosystems Wald ist es dabei von 

großer Bedeutung, dass die Standards 

der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft 

beachtet werden. Zudem sind Arbeits-

unfälle nach Möglichkeit zu vermeiden.

Die bisher verwendeten „AGB Betreu-

ungswald NRW“ (Stand 2016) galten 

ausschließlich für die in der indirekten 

Förderung betreuten Forstwirtschaft-

lichen Zusammenschlüsse. Wegen der 

Beendigung der indirekten Förderung 

von Beförsterungsdienstleistungen 

war es notwendig, für den Unterneh-

mereinsatz in der direkten Förderung 

neue AGBs zu erstellen. Dabei wurde 

den veränderten Rahmenbedingungen 

Rechnung getragen 

Forstunternehmen haben zukünftig 

durch den Nachweis einer Zertifizie-

rung zu belegen, dass sie über die 

erforderliche Sach- bzw. Fachkunde 

sowie über Leistungsfähigkeit und 

Zuverlässigkeit verfügen. Oftmals ist 

der Einsatz zertifizierter Unternehmer 

auch durch die Zertifizierung der 

Waldflächen vorgegeben, die wiederum 

Voraussetzung für die Förderung ist.

Darüber hinaus sind Unternehmer 

nach den neuen AGBs verpflichtet, eine 

Reihe von Nachweisen vorzulegen, so 

zum Beispiel über Qualifikation und 

gesetzliche Unfallversicherung der 

Mitarbeitenden. 

Zudem berücksichtigen die neuen 

AGBs Unternehmen, welche in Selbst-

werbung arbeiten.

Ziele der neuen AGBs sind neben 

der Schaffung einer verbindlichen 

und rechtssicheren Geschäftsgrund-

lage für den Unternehmereinsatz 

im vertraglich betreuten Privat- und 

Körperschaftswald eine Definition und 

Dokumentation von Qualitätsstandards 

in der Betreuung des Waldbesitzes 

durch Wald und Holz NRW, sowie die 

Verbesserung der Arbeitsqualität und 

-sicherheit und die Einhaltung von Vor-

gaben der individuellen Zertifizierung 

der Forstwirtschaftlichen Zusammen-

schlüsse. Darüber hinaus wird die 

Eigenverantwortung der Waldbesitz-

enden gefördert.

Die neuen AGB Forstlicher Unterneh-

mereinsatz in Betreuungsdienstleistun-

gen (AGB-FU-BDL Stand: 11.06.2021) 

gelten ab sofort für den Unternehmer-

einsatz durch Bedienstete von Wald

Die AGBs zum Nachlesen: https://www.

wald-und-holz.nrw.de/forstwirtschaft/

forstunternehmen 

Autor: Jasper Schneberger, Wald und Holz 

NRW

https://www.wald-und-holz.nrw.de/forstwirtschaft/forstunternehmen
https://www.wald-und-holz.nrw.de/forstwirtschaft/forstunternehmen
https://www.wald-und-holz.nrw.de/forstwirtschaft/forstunternehmen
https://www.wald-und-holz.nrw.de/forstwirtschaft/forstunternehmen
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Ändern sich die Ansichten und Gegebenheiten zur Windenergie?

Die Entwicklungen in Europa werfen ein 

gänzlich neues Bild auf unsere Ener-

gieversorgung und die im vollen Gang 

anlaufende Klimakrise bedingen neue 

Wege beim Zubau der erneuerbaren 

Energien.

Dazu lohnt sich ein Blick auf den der-

zeitigen Ausbaustand: Derzeit sind in 

nordrhein-westfälischen Wäldern 102 

Windenergieanlagen (WEA) in Betrieb, 

davon 51 im Privat-, 48 im Kommunal- 

und drei im Staatswald. Die installierte 

Leistung beträgt 278 Megawatt (MW), 

wofür circa 35 Hektar Wald in andere 

Nutzungsformen, hier für den Standort 

der Windkraftanlage und Beiflächen wie 

Kranstell-, Montage- und Lagerfläche 

umgewandelt wurden. Dies entspricht 

0,35 Hektar je WEA. 

Da moderne WEA immer größer und 

effektiver werden, kann in Zukunft mit 

einem geringfügig höheren Flächen-

verbrauch je Anlage gerechnet werden. 

Absolut gesehen liegt die Größe derzeit 

bei circa 50 Prozent der Größe eines 

Fußballfeldes, dass in der Standardgrö-

ße mit 105 m x 68 m, also im Ergebnis 

mit 7.140 Quadratmetern (m²) (DFB) 

angegeben wird. 

2021 befinden sich 229 weitere WEA in 

Genehmigungsverfahren nach Bun-

desimmissionsschutzgesetz; im Jahr 

2020 waren dies noch 178 Verfahren. 

15 Projekte im Wald waren 2021 bereits 

genehmigt und zwei befanden sich 

im Bau. 60 WEA-Projekte wurden 

ausgesetzt beziehungsweise zurück-

gestellt, wobei diese Anzahl über die 

letzten Jahre kontinuierlich gestiegen 

ist. Die Projekte sind meist aufgrund 

unsicherer Rechtslage ruhend gestellt 

und können zum Teil gegebenenfalls 

reaktiviert werden. In der Zukunft kann 

mit einer Zunahme von Anträgen und 

einem Anstieg von Genehmigungen 

gerechnet werden, sodass die Anzahl 

Windpark im südwestfälischen Mittelgebirge.  Foto: Marc Messerschmidt, Wald und Holz NRW

Wald 
gesamt

Privatwald
Kommu-
nalwald

Staats-
wald

WEA im Betrieb 102 (103*) 51 (52*) 48 3**

WEA-Projekte im Bau 2 2

WEA-Projekte genehmigt 15 13 2

WEA-Projekte im Genehmigungsverfahren 229 205 18 6

WEA-Projekte angefragt 70 39 20 11

WEA-Projekte ausgesetzt 60 32 8 20

WEA-Projekte abgelehnt 9 9

* Stand bis zum 29.09.2021: Einsturz einer WEA in Haltern am See

** erfasst sind nur die WEA von Wald und Holz NRW im Wald. Von den insgesamt 6 genehmig-

ten sind 5 WEA in Betrieb, wovon 3 auf Waldflächen stehen. 

NRW Stand 31.12.2021

(Daten erhoben von Wald und Holz NRW und abgestimmt mit der Fachagentur Wind an Land; 

Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur.)

Windenergieanlagen (WEA) im Wald in NRW
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der WEA im Wald absehbar deutlich 

zunehmen wird. 

Die Genehmigungsfähigkeit einer Wind-

kraftanlage hängt von einer Vielzahl 

von Fachbeiträgen und rechtlichen 

Regelungen ab. Grundsätzlich ist der 

Bau von Windenergieanlagen nach § 35 

Bau Gesetz privilegiert. Von Seiten der 

örtlichen Kommune kann ein Stand-

ort ausgeschlossen werden, wenn er 

außerhalb einer ausgewiesenen Wind-

konzentrationszone liegt. Innerhalb des 

„immissionsrechtlichen“  Genehmi-

gungsverfahrens erstellt Wald und Holz 

NRW eine Stellungnahme und geht 

darin auf die jeweils betroffenen Wald-

belange ein. Die rechtliche Grundlage 

hierfür ist das Landesforstgesetz und 

der Windenergieerlass. Ausgeschlossen 

als Standorte für WEA sind nach dem 

Windenergieerlass zum Beispiel Laub-

holzbestände von hoher Biotopwertig-

keit und zugelassene Saatgutbestände. 

Umsetzbar ist eine Planung regelmäßig 

in Nadelholzbeständen und auf Blößen, 

die durch Kalamitäten wie Borkenkäfer-

befall derzeit ohne Bestockung sind. 

Zurzeit erschweren einzelgerichtliche 

Verfahren gegen die Genehmigung von 

WEA den Zubau.

Die negativen Auswirkungen der 

Waldumwandlung und der damit ver-

bundene Waldfunktionenverlust wird 

in aller Regel mindestens in gleicher 

Höhe durch Ersatzaufforstungen 

ausgeglichen. Neue Techniken führen 

zu weniger Flächenverbrauch bei 

Zuwegungen und in dem Fall, dass der 

Ausbau der Wege über das allgemeine 

Maß hinausgeht, kommt es ebenfalls zu 

einem Flächenausgleich durch Ersatz-

aufforstungen. Zukünftig sorgen neue 

Kletterkrantechniken für einen gerin-

geren Flächenbedarf. Schutzbedürftige 

Vögel wie zum Beispiel Rotmilan oder 

Uhu können durch gezielte Vermei-

dungsmaßnahmen geschützt werden. 

Beispiele hierfür sind die Radardetekti-

on, die zu einem Abbremsen des Rotors 

innerhalb von 30 Sekunden beim 

Eindringen des Vogels in einen 1.000 

Meter Suchraum führt, oder die Anlage 

gezielter Ablenkungsbiotope, die den 

lokalen Vogelzug lenken können. Ein-

griffe ins Landschaftsbild können durch 

hochwertigen Pflanzungen verbessert 

werden.

Autor: Marc Messerschmidt, Wald und Holz 

NRW, Fachbereich IV, Hoheit

Windenergieanlage im Wald.  

Foto: Marc Messerschmidt, Wald und Holz NRW
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Durch die günstige Holzmarktsituation 

und landesweit betrachtet abnehmen-

de Borkenkäferkalamität konnten im 

Winter bisher die meisten forstschutz-

relevanten Käferbäume in Nordrhein-

Westfalen aufgearbeitet werden. Wich-

tig ist es, trotz Windwurfereignissen an 

dieser konsequenten Aufarbeitung und 

dem schnellen Transport aus dem Wald 

bis zum Haupflug des Buchdruckers 

festzuhalten. Weiterhin müssen in zwei-

ter Priorität die zumeist kleinflächigen 

Windwürfe aus dem Februar ebenfalls 

zügig aufgearbeitet und aus dem Wald 

geschafft werden, damit keine neuen 

Käferbrutstätten entstehen. 

Es kann davon ausgegangen werden, 

dass landesweit in diesem Winter 

fast die gleichen Aufarbeitungs- und 

Transportkapazitäten verfügbar waren 

wie im Winter 2020/2021. Der Holzab-

satz war in diesem Winter sogar noch 

besser als im Vorjahr. Insofern besteht 

in diesem Jahr die seit Beginn der 

Kalamität günstigste Option, dass wir 

vor dem Flugbeginn des Buchdruckers 

„vor die Lage“ kommen und sämtliches 

forstschutzrelevates Holz* inkl. dem 

Windwurfholz der Stürme Ylenia (16. 

Februar 2022), Zeynep (18. Februar 

2022) und Antonia (20. Februar 2022) 

und inkl. den Resthölzern aufgearbeitet 

und aus dem Wald abgefahren sein 

könnte (siehe Abb. Nr. 1).  

Folgende Prioritäten sind essenziell:

1. Einschlag und Abfuhr des forst-

schutzrelevanten Holzes in die 

Sägewerke oder in den Export inkl. 

Kronenholz und Erdstammstücke 

einschließlich des aus den drei Stür-

men im Februar 2022 resultierenden 

Windwurfholzes möglichst vor dem 15. 

April 2022

2. Wenn die Abfuhr des eingeschlage-

nen Holzes trotz aller Möglichkeiten, 

auch der Selbstwerbung, nicht möglich 

ist (Polterung im Wald), sind weitere 

integrierte Buchdruckerbekämpfungs-

maßnahmen bis hin zum Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln als Ultima Ratio 

durchzuführen.

3. Sollten es gegebenenfalls regional 

Bereiche geben in denen nicht das 

gesamte Käfer- und Windwurfholz 

aufgearbeitet werden kann, sollte 

konsequent und systematisch von den 

noch gesunden und zu schützenden 

Fichtenbeständen zu den Einzelwürfen 

Waldschutz – Infomeldung Nr. 3/Stand 2022 vom 21.03.2022
Trotz gut voranschreitender Aufarbeitung ist die Borkenkäferge-
fahr keineswegs gebannt!

Forstschutzrelevantes Käferholz  - Gesamtwald – Regional

Abbildung 1: Landesweit geschätztes forstschutzrelevantes Holz von 2018 bis Nov. 2021;

Die im Winter 2020/2021 aufgearbeitete Käferholzmenge lag bei ca. 6,5 Mio. fm so müsste 

es möglich sein, die ca. 1,8 Mio. Fm aus der Schätzung November 2021 inkl. dem Wind-

wurfholz aus 2022 (ca. 0,5 Mio. fm) bis Anfang Mai 2022 aufzuarbeiten und aus dem Wald 

abzufahren.

* = stehend von Buchdrucker befallene Fichten
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und Nestern in den Mischbeständen 

bzw. in der freien Landschaft vorgegan-

gen werden.

4. Schließlich sind Kleinflächen vor 

Großflächen zu priorisieren (siehe 

Abbildung 2), da hier der Brutraum 

der latenten Population schneller 

aufgebraucht ist und gesunde Fichten 

befallen werden! 

Diese Zusammenhänge gelten grund-

sätzlich auch bei der Aufarbeitung von 

durch Buchdrucker befallenen Fichten 

– allerdings gilt hier, dass eine „Klein-

fläche“ gegebenenfalls schon eine 

einzelne Fichte ist! 

Folgendes Handeln ist in der aktuel-

len Situation ausgesprochen kontra-

produktiv und muss unterbleiben 

1. Keine Lebendkonservierung von 

Windwurfholz!

2. Kein Belassen von unbehandelten 

Holz poltern im Wald nach dem 15. April 

2022 !

3. Kein Belassen von unbehandelten 

Kronen und Erdstammstücken auf den 

Fläche nach dem 15. April 2022!

Die bodenüberwinternde Buchdru-

cker nicht vergessen

Aus den oben angegebenen ca. 1,8 Mio. 

fm Käferholz resultiert eine potenzielle 

Überwinterungsfläche von ca. 4.200 

ha. Die Bandbreite der im Boden über-

winternden Käferzahlen schwanken 

von 26.122 bis 1.378.877 pro ha (siehe 

unsere Waldschutz - Infomeldung Nr. 3 

/ 2020 vom 25.03.2020). 

Ab dem 15. April 2022 gilt es deshalb, 

die an die „Schadflächen“ angrenzen-

den vitalen Fichtenbestände durch 

Abfanglinien mit Buchdruckerschlitz-

fallen zu schützen. Ziel ist es dabei, 

einen Großteil des ersten Ansturms 

der Käfer unschädlich zu machen 

und den unweigerlich kommenden 

Stehendbefall zu minimieren. Hierzu 

erscheint demnächst eine gesonderte 

Infomeldung.

Ablaufschema zur Borkenkäferbe-

kämpfung während der Vegetations-

periode (PDF) 

Im Wald gegen Borkenkäfer einsetzba-

re Insektizide (PDF) 

Autoren: Dr. Mathias Niesar, Dr. Gero Hütte-

von Essen,  Dr. Ole Theisinger , Norbert 

Geisthoff , André Lieffertz, Lisa Stange, 

Marion Jacoby, Andreas Voß, Johannes 

Bürvenich

Maßnahmen mit Aufarbeitungsprioritäten „A“ bis „D“

Windwurf-
schadensfläche

größer als 
5 HA

Nachgeordnete Aufarbeitung bis die Einzelwürfe und die Kleinflächen aufgearbeitet 
sind D

Windwurf-
schadensfläche

1 bis 5 HA

Mittlere Aufarbeitungspriorität C

Windwurf-
schadensfläche

< 1 HA

Erste Aufarbeitungspriorität für Windwurfkleinflächen, 
denn auf „Kleinflächen“ sind die Bruträume schneller aufgebraucht und die Käfer 
befallen bislang ungeschädigte, stehende Fichten. 

B
Einzel- bis 
truppweise 
befallene 

Borkenkäfer-
fichten

Allererste Aufarbeitungspriorität für Neubefall nach dem ersten 
Borkenkäferflug im April / Mai 2022 
wehret den Anfängen; motormanuelle Aufarbeitung der leicht zu übersehende Nester 
 konsequente und unmittelbare integrierte Borkenkäferbekämpfung incl. PSM 
Einsatz als Ultima Ratio.

A

Abb. 2: Gesetzmäßigkeiten und Aufarbeitungspriorisierung bei Windwurfflächen und bei 
Stehendbefall von Fichten durch Borkenkäfer. Bei der Aufarbeitung von durch Buchdrucker befallenen 
Fichten gilt, dass eine „Kleinfläche“ gegebenenfalls schon eine einzelne Fichte ist ! 

Abbildung 2: Gesetzmäßigkeiten und Aufarbeitungspriorisierung bei Windwurfflächen. Bei der Aufarbeitung von durch Buchdrucker befallenen 

Fichten gilt, dass eine „Klein fläche“ gegebenenfalls schon eine einzelne Fichte ist! 

https://www.wald-und-holz.nrw.de/fileadmin/Newsletter/Dokumente/Waldblatt_2204/Info_X_BoKae_Massnahmen-visualisiertes_Ablaufschema_Vegetationsperiode_2020_08_25.pdf
https://www.wald-und-holz.nrw.de/fileadmin/Newsletter/Dokumente/Waldblatt_2204/Info_X_BoKae_Massnahmen-visualisiertes_Ablaufschema_Vegetationsperiode_2020_08_25.pdf
https://www.wald-und-holz.nrw.de/fileadmin/Newsletter/Dokumente/Waldblatt_2204/Info_X_BoKae_Massnahmen-visualisiertes_Ablaufschema_Vegetationsperiode_2020_08_25.pdf
https://www.wald-und-holz.nrw.de/fileadmin/Newsletter/Dokumente/Waldblatt_2204/Info_X_BoKae_Massnahmen-visualisiertes_Ablaufschema_Vegetationsperiode_2020_08_25.pdf
https://www.wald-und-holz.nrw.de/fileadmin/Newsletter/Dokumente/Waldblatt_2204/PSM_Forst_Insektizide_Borkenkaefer_2022_02_23.pdf
https://www.wald-und-holz.nrw.de/fileadmin/Newsletter/Dokumente/Waldblatt_2204/PSM_Forst_Insektizide_Borkenkaefer_2022_02_23.pdf
https://www.wald-und-holz.nrw.de/fileadmin/Newsletter/Dokumente/Waldblatt_2204/PSM_Forst_Insektizide_Borkenkaefer_2022_02_23.pdf
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Das systematische Sammeln und die 

bedarfsorientierte Analyse von Daten 

gewinnen in der Forstwirtschaft stetig 

an Bedeutung, gerade in der Holzernte 

und Holzabfuhr. Der On-Board-Com-

puter (OBC) eines Harvesters sammelt 

beim Einsatz eine große Menge an 

standardisierten Daten. Informationen 

über das aufgearbeitete Rundholz, 

Kennzahlen zum Kraftstoffverbrauch 

oder georeferenzierte Produktdaten 

werden so leicht verfügbar und können 

in der Theorie gewinnbringend für 

die Forst-Holz-Wertschöpfungskette 

genutzt werden. Die vielfältige Struktur 

der Akteure im Cluster Forst und Holz 

in Deutschland führt jedoch dazu, dass 

Forstverwaltungen, Privatwaldbesitzer, 

Rundholzlogistiker oder Forstunterneh-

mer teilweise divergierende Interessen 

verfolgen und eigene Ansprüche an die 

Datenbereitstellung und -verarbeitung 

stellen. Zudem fehlt trotz umfang-

reicher Rechtsvorschriften im Umgang 

mit Daten in Deutschland eine klare 

privatrechtlich bindende Vereinbarung 

zum Umgang mit Maschinendaten. 

Unter anderem stellen sich vermehrt 

Akteure der Forstwirtschaft die Frage, 

wem solche Maschinendaten eigent-

lich gehören. Der vorliegende Artikel 

verfolgt das Ziel, die Frage nach einem 

möglichen Eigentum an diesen zu be-

antworten.

Eigentum und Besitz von Maschinen-

daten können rechtlich nicht begrün-

det werden

Gemäß § 903 Bürgerliches Gesetz-

buch (BGB) kann der Eigentümer 

einer Sache grundsätzlich mit dieser 

nach Belieben verfahren.  Eine Sache 

im Sinne des BGB sind körperliche 

Gegenstände (§ 90 BGB). Forstmaschi-

nendaten sind jedoch binäre Codes und 

daher nicht körperlich. Nach aktueller 

Rechtsauffassung können daher kein 

Eigentum und kein Besitz (vgl. § 854 

Abs. 1 BGB) an den Maschinendaten 

selbst, wohl aber am Datenträger (Fest-

platte des OBC) begründet werden. Der 

Datenträger befindet sich im Regelfall 

im Eigentum und Besitz des Maschi-

neneigentümers. 

Konstruktion eigentumsähnlicher 

Datenhoheit über Rechtsschriften 

möglich 

„Datenhoheit“ kennzeichnet alle recht-

lichen Möglichkeiten, die eine (Nut-

zungs- und Verwertungs-) Hoheit über 

Daten gewährleisten können mit der 

Maßgabe, dass andere vom Gebrauch 

ausgeschlossen werden können. 

Eine Möglichkeit zur Erlangung einer 

solchen Hoheit über Maschinendaten 

ist die Konstruktion einer solchen 

als „Sonstiges Recht“ i.S.v. § 823 (1) 

BGB. Daraus resultieren Schadens-

ersatzansprüche bei unberechtigter 

Verwendung der Daten. Auf Basis sog. 

„Schutzgesetze“ (§ 823 (2) BGB) ließe 

sich anhand von Schadensersatzan-

sprüchen aus dem Strafgesetzbuch 

ebenfalls eine Hoheit über Maschinen-

daten herleiten. Damit ist eine Nutzung 

und Verwertung von Maschinendaten 

nicht grundsätzlich für jeden Stake-

holder gestattet. Ein Urteil des Ober-

landesgerichts Naumburg kommt zu 

dem Schluss, dass derjenige, welcher 

Messdaten produziert, zur Datennut-

zung und -verwertung autorisiert ist. 

Nach allgemeinem Verständnis wäre 

dies in der Forstwirtschaft im Regelfall 

Wem gehören eigentlich Forstmaschinendaten?

Der On-Board-Computer eines Harvesters erhebt vielseitige Daten.  Foto: Julia Kemmerer
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der Maschineneigentümer. Mit dem 

Datenschutzrecht können auch eigen-

tumsähnliche Rechte an Daten begrün-

det werden, sofern Maschinendaten 

als personenbezogen gelten, durch bei-

spielsweise eine Referenz zur Person. 

Gem. Art. 5 und 6 der europäischen 

Datenschutzgrundverordnung (EU-

DSGVO) ist die Verarbeitung personen-

bezogener Daten aber nur gestattet, 

wenn ein gesetzlicher Erlaubnistatbe-

stand erfüllt ist. Einen solchen Erlaub-

nistatbestand stellt beispielsweise die 

Einwilligung der betroffenen Person 

im Arbeitsvertrag dar (Art. 6 Abs. 1 lit. 

a EU-DSGVO). Falls eine Einwilligung 

nicht vorliegt, könnte ein angestellter 

Maschinenführer gegebenenfalls 

Rechte an Daten beanspruchen und 

andere vom Gebrauch und der Weiter-

verarbeitung ausschließen (§§ 32 – 37 

Bundesdatenschutzgesetz).

Vorteile von Maschinendaten sollten 

in Wert gesetzt werden

Insgesamt ist die rechtliche Situation 

im Umgang mit Maschinendaten sehr 

diffus. Juristen sind sich noch uneinig, 

inwieweit bestehendes Recht Maschi-

nendaten betreffen kann. Nichtsdesto-

trotz kann man anhand einschlägiger 

Gesetze schlussfolgern, dass die 

Skribenten der Daten am ehesten 

eigentumsähnliche Rechte an diesen 

formulieren können. Um Probleme mit 

dem Umgang mit personenbezogenen 

Daten zu vermeiden, empfehlen sich 

besonders vertragliche Regelungen. 

Ein brancheninternes Modell zum 

Umgang mit Forstmaschinendaten 

fehlt in Deutschland bisher. Forst-

maschinendaten und insbesondere 

Produktionsdaten besitzen einen 

bedeutenden Wert für alle Akteure der 

Holzwertschöpfungskette. Nicht nur 

logistische Gründe sprechen für die 

intensivere Nutzung von diesen Daten, 

sondern beispielsweise auch die Mög-

lichkeit zur effizienten Erfassung von 

Informationen über Waldflächen. Die 

umfangreiche Verarbeitung von „Ma-

schinendaten“ hat in anderen Indust-

riezweigen bereits zur Entstehung einer 

Datenökonomie geführt, mittels derer 

Daten bepreist und gehandelt werden. 

In diesem Falle stecken aber häufig ins-

besondere Forstunternehmer in einem 

Dilemma: Soll über eine Ausschreibung 

ein Auftrag zur Holzernte generiert 

werden, verpflichten sie sich mit Auf-

tragszuschlag dazu, über im Regelfall 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

(AGBs) oder sonstige Zusatzkontrakte 

die von der Maschine erhobenen Daten 

mit den Auftraggebern zu teilen. Im 

Interesse nachhaltiger Geschäfts-

beziehungen zwischen Auftraggebern 

und Auftragnehmern wäre jedoch 

anzuraten, Investments in Forsttechnik, 

welche die Datenerzeugung überhaupt 

erst ermöglicht, zusätzlich in Wert zu 

setzen.

Autoren: Hartsch, F.; Kemmerer, J.; Wagner, 

T.; Jaeger, D.

Originalartikel inkl. Quellenangaben: Hartsch, F.; Kemmerer, J.; Labelle, E.R.; Jaeger, D.; Wagner, T. (2021): Integration of Harvester Production Data in 

German Wood Supply Chains: Legal, Social and Economic Requirements. Forests 2021, 12, 460. https://doi.org/10.3390/f12040460

Florian Hartsch ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forstlichen Bildungszentrum, Zentrum für Wald und Holzwirtschaft beim Landesbetrieb Wald 

und Holz Nordrhein-Westfalen und Doktorand an der Universität Göttingen. Julia Kemmerer ist Doktorandin an der Technischen Universität München. 

Thilo Wagner leitet das Forstliche Bildungszentrum bei Wald und Holz NRW. Prof. Dr. Dirk Jaeger leitet die Abteilung Arbeitswissenschaft und Verfah-

renstechnologie der Georg-August-Universität Göttingen.

https://doi.org/10.3390/f12040460 
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Nach drei Jahren Dürre und einer 

extremen Borkenkäferkalamität sind 

große Waldflächen in NRW kahl und 

müssen wieder aufgeforstet werden. 

Hierfür werden große Mengen an hoch-

wertigem Saatgut gebraucht. Um eine 

gleichbleibend hohe Qualität der an-

gezogenen Pflanzen zu gewährleisten, 

darf das benötigte Saatgut nur in be-

sonderen, ausgewählten Waldbestän-

den geerntet werden und die Herkunft 

der Pflanzen wird mit entsprechenden 

Begleitpapieren nachgewiesen. Leider 

sind durch die Kalamität auch viele an-

erkannte Erntebestände ausgefallen, so 

dass bei einigen Baumarten, hierunter 

fallen vor allem diejenigen mit schwer-

früchtigen, schwer lagerbaren Samen 

wie Eichen und Buchen, aktuell nicht 

ausreichend Vermehrungsgut zur Ver-

fügung steht. Es besteht also dringen-

der Bedarf nach neuen anerkannten 

Erntebeständen.

Für Waldbesitzerinnen und Waldbesit-

zer hat die Saatguternte klare Vorteile: 

Sie ist eine zusätzliche Einnahme 

für den Forstbetrieb, die nicht in die 

Substanz der Bestände eingreift. Jede 

Holzernte entnimmt Bäume aus dem 

Wald, während die Saatguternte nur 

das entnimmt, was die Bäume ohne-

hin produzieren und was in der Regel 

im Wald wieder vergeht oder vom Wild 

gefressen wird. 

Wer also in seinem Besitz oder betreu-

ten Wald Bestände hat, die von beson-

derer Qualität und/oder Wuchsleistung 

sind, sollte diese der Zulassungsstelle 

melden, damit sie, wenn möglich zu-

gelassen werden können. Hierzu gibt es 

einige Mindestanforderungen (Flä-

chengröße, Alter, Baumzahl), die beim 

örtlichen Regionalforstamt oder bei 

der Zulassungsstelle je nach Baumart 

erfragt werden können. Die Bestände 

werden dann von einer Kommission 

begutachtet und bei Eignung, in das 

Erntezulassungsregister aufgenom-

men. Anschließend dürfen sie beerntet 

werden, was in der Regel durch spezia-

lisierte Dienstleistungsunternehmen 

erfolgt. Die Gebühren für eine solche 

Zulassung betragen derzeit 100,00 €. 

Sie erfolgt für 20 Jahre. Eine Verlänge-

rung der Zulassung ist möglich. 

Wer sich für die Zulassung seiner 

Bestände interessiert, schickt die 

Bestandsdaten und einen Kartenaus-

schnitt (möglichst aus der Forstein-

richtung) an die Zulassungsstelle. Das 

kann auf dem Weg über das jeweilige 

Forstamt oder direkt an den zuständi-

gen Saatgutkontrollbeamten erfolgen. 

Nach der Prüfung der Voraussetzungen 

wird dann das Zulassungsverfahren 

eingeleitet. Der Waldbesitzer nutzt 

damit nicht nur eine wirtschaftliche 

Chance für seinen Betrieb, sondern 

trägt auch dazu bei, den Wiederaufbau 

der heimischen Wälder mit qualitativ 

hochwertigen Jungpflanzen gesund 

und langfristig durchführen zu können. 

Autor: Martin Lappe und Dr. Hütte-von Essen, 

Wald und Holz NRW

Zulassungsstelle sucht neue Vermehrungsgutbestände!

Kontaktdaten der Zulassungsstelle:

Martin Lappe    

Tel.: +49 251 91797 223

Albrecht-Thaer-Strasse 34  

Mobil: +49 171 587 0012

48147 Münster    

E-Mail: martin.lappe@wald-und-holz.

nrw.de
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Kurzmeldungen

Entgeltverzeichnis ersetzt die Entgeltordnung

Am 31. Dezember 2021 ist die „indirekte Förderung“ der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer in NRW nach fast 50 Jahren 

beendet worden. Damit ist der von der Landesregierung gefasste Beschluss, von der „indirekten Förderung“ des Waldbe-

sitzes auf eine „direkte Förderung“ umzustellen, formal abgeschlossen. Die mit der indirekten Förderung verbundene Ent-

geltordnung als Grundlage für die Abrechnung von Dienstleistungen von Wald und Holz NRW gegenüber dem Waldbesitz 

ist damit ebenfalls nicht mehr gültig.

Die Entgeltordnung ist durch das Entgeltverzeichnis (EV) ersetzt worden. Das EV dient seit dem 1. Januar 2022 als Dienst-

leistungs- Kalkulations- und Abrechnungsgrundlage gegenüber den Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern und weiteren 

Kunden von Wald und Holz NRW.

Weitere Informationen finden Sie hier  .

https://www.wald-und-holz.nrw.de/forstwirtschaft/waldbesitz/dienstleistung-fuer-den-waldbesitz
https://www.wald-und-holz.nrw.de/forstwirtschaft/waldbesitz/dienstleistung-fuer-den-waldbesitz


Frühjahrsausgabe 2022
Landesbetrieb Wald und Holz
Nordrhein-Westfalen

Waldblatt NRW

15

Termine

DLG-Waldtage 

Vom 9. bis 11. September 2022 finden die DLG-Waldtage in Lichtenau 

(Kreis Paderborn) statt. Wald und Holz NRW wird als Kooperationspartner 

der Forstpraxis-Messe wieder mit einem großen Outdoor-Angebot dabei 

sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.dlg-waldtage.de  .

http://www.dlg-waldtage.de
http://www.dlg-waldtage.de
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Liebe Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, 
Liebe Leserinnen und Leser,

 

die Tage sind wieder länger, die Natur erwacht aus 
der Winterruhe und wir erwarten das Ende der 
Corona-Pandemie. Doch wirkliche Freude darüber 
kann angesichts des Krieges in der Ukraine nicht 
aufkommen.

Im Vergleich dazu sind auch die Stürme der ver-
gangenen Wochen fast unerheblich. Dennoch haben 
sie uns wieder einige tausend Festmeter Windwurf 
in Form von Einzel- und Nesterwürfen gebracht, was 
uns vor die Herausforderung stellt, diese Stämme 
- sofern sie forstschutzrelevant sind - zeitnah aus 

dem Wald zu schaffen, bevor der Borkenkäfer sie als Brutmaterial nutzt.

Wir erwarten also mit einer gewissen Anspannung, wie sich die nun schon ins 
fünfte Jahr gehende Kalamität fortsetzen wird. Schon jetzt gehört das Regio-
nalforstamt Soest-Sauerland zu den am stärksten betroffenen Forstämtern 
in ganz Deutschland. Nach einer Auswertung des Deutschen Zentrums für 
Luft- und Raumfahrttechnik ist der Kreis Soest sogar deutschlandweit trauriger 
Spitzenreiter.

Leider mussten wir sogar feststellen, dass im Zuge der Schadholzbeseitigung 
einzelne, meist kleinere Waldparzellen ganz verschwunden sind. Wir werden 
daher in dieser Ausgabe dazu ausführlicher informieren.

In einem separaten Artikel stellen wir auch die Rotbuche als „Baum des Jahres“ 
ausführlicher vor. Sie ist unsere wichtigste heimische Baumart und soll auch in 
Zukunft eine bedeutende Rolle in unseren Wäldern spielen.

Abschied nehmen mussten wir von unserem langjährigen, sehr geschätzten 
Kollegen Andreas Wittgen, der Mitte Februar eine neue Aufgabe im Landesbe-
trieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen übernommen hat.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen des gesamten Teams des 
Regionalforstamtes Soest-Sauerland auch in diesen schwierigen Zeiten ein 
schönes Osterfest. Bleiben Sie zuversichtlich!

Ihr
Edgar Rüther

Edgar Rüther

Foto: Alexandra Stracke, 

Wald und Holz NRW
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Berichte
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Kontrolle von Waldumwandlungsflächen

Der Landesbetrieb Wald und Holz 

Nordrhein-Westfalen ist gesetzlich dazu 

verpflichtet, die Waldeigenschaft und 

den jeweiligen Aufwuchs auf den Wald-

flächen für die regelmäßige Aktualisie-

rung des Liegenschaftskatasters zu 

ermitteln (LFoG NRW §60 (5)). Erst-

malig erfolgte diese Erhebung in den 

letzten Jahren flächendeckend mittels 

digitaler Auswertung von Orthophotos, 

digitaler Höhenmodelle und Corpeni-

cus-Satelliten-Daten (Sentinel-2). Bei 

nicht eindeutigen Ergebnissen erfolgte 

in 2021 eine vergleichende Auswertung 

historischer und aktueller Luftbilder 

durch die Revierleitungen von Wald und 

Holz NRW. Hierbei fiel in Einzelfällen 

auf, dass auf Waldflächen offensichtlich 

nicht genehmigte Waldumwandlungen 

durchgeführt wurden, die dann im Wege 

einer Vor-Ort-Kontrolle näher überprüft 

wurden. In diesem Zuge wurden Fotos 

erstellt, die die aktuelle Situation doku-

mentieren und weitere Auffälligkeiten 

festhalten.

Um eine aktive Waldumwandlung 

handelt es sich, wenn eine Nutzungsän-

derung vorliegt, zum Beispiel durch die 

Anlage von landwirtschaftlichen Nutz-

flächen und Errichtung einer Bebauung. 

Eine Waldumwandlung kann von Wald 

und Holz NRW nach § 39 LFoG NRW 

genehmigt werden, sofern ein entspre-

chender Antrag der Flächeneigentüme-

rinnen und Flächeneigentümer vorliegt. 

Da eine Waldumwandlung auch einen 

Eingriff nach dem Naturschutzgesetz 

darstellt, muss die Untere Naturschutz-

behörde aber ebenfalls zustimmen.

Die Genehmigung eines Antrags wird 

seitens der Forst- und der Naturschutz-

behörde mit Auflagen versehen. Dies 

sind in der Regel Ausgleichs- oder 

Ersatzmaßnahmen, die die nachteiligen 

Wirkungen der Umwandlung für Fläche 

und Funktion kompensieren sollen. 

Solche Maßnahmen können unter 

anderem Erstaufforstungen, Laubholz-

anreicherungen, Waldrandgestaltungen 

oder anderweitige ökologische Aufwer-

tungen von Waldbeständen sein.

Auch die Umsetzung dieser Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen wird 

vom zuständigen Regionalforstamt 

kontrolliert. Wird bei Flächenbegehun-

gen durch das Forstpersonal eine nicht 

genehmigte Waldumwandlung oder 

Abweichung von den im Bewilligungs-

bescheid festgesetzten Auflagen fest-

Luftbildvergleich lässt Waldumwandlung vermuten  Quelle: Antonia Lütkenhaus, Wald und Holz 

NRW

Digitalisierung einer Umwandlungsfläche  Foto: Antonia Lütkenhaus, Wald und Holz NRW
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gestellt, liegt eine Ordnungswidrigkeit 

vor. Genehmigte Umwandlungsflächen 

sowie deren Ausgleichsmaßnahmen 

werden in den Regionalforstämtern 

auch digitalisiert und gespeichert. 

Hierdurch soll verhindert werden, dass 

auf Flächen, die für Ersatzmaßnahmen 

ausgewählt wurden, später versehent-

lich Umwandlungen genehmigt wer-

den. Außerdem ist die Erfassung der 

räumlichen Verteilung und Größe der 

Umwandlungsmaßnahmen innerhalb 

des Forstamts möglich.

Durch die Erfassung und Kontrolle der 

Waldflächen wird der im Bundeswald-

gesetz festgelegten Pflicht zur Wald-

erhaltung nachgekommen. Besonders 

vor dem Hintergrund der Borkenkäfer 

Kalamität (Wetterextreme, Borken-

käfer) und der daraus entstandenen 

Freiflächen gilt es aktuell umso mehr, 

eine Abnahme des Waldanteils in Nord-

rhein-Westfalen zu verhindern.

Autorinnen: Jil Hegering und Antonia Lütken-

haus, Wald und Holz NRW

Vorortkontrolle muss Waldumwandlung bestätigen.  Quelle: Antonia Lütkenhaus, Wald und Holz 

NRW
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Andreas Wittgen hat das Regionalforstamt verlassen

Er war und ist eine „Institution“. Andreas Wittgen war von 

Ende 1999 bis Mitte Februar dieses Jahres in verschiedenen 

Funktionen des alten Forstamtes Rüthen und später des Re-

gionalforstamtes Soest Sauerland tätig. Sein breit angelegtes 

und umfassendes Fachwissen, das er gerne auch an andere 

weitergegeben hat, erlaubte es ihm als Büroleiter (1999 - 

2007 und 2018 - 2022), Revierleiter im Forstbetriebsbezirk 

(FBB) Rüthen (2008 - 2017) und Mitarbeiter im Fachgebiet 

Hoheit (2017 - 2018) zu arbeiten. Und in all diesen Funktionen 

hat er sich mehr oder weniger intensiv auch um seine Her-

zensangelegenheit, die forstliche Förderung, gekümmert. Mit 

fachlichem Rat stand er nicht nur Kolleginnen und Kollegen 

zur Seite, auch Waldbesitzende konnten ihn nahezu rund um 

die Uhr anrufen und wurden stets freundlich und kompetent 

beraten. Hier zeigte sich in besonders seine ausgeprägte 

Hilfsbereitschaft. Als „Kümmerer“ war er in vorbildlicher 

Weise stets zur Stelle, wenn eine helfende Hand gebraucht 

wurde.

Zum 15. Februar dieses Jahres hat Andreas Wittgen nun eine 

neue Aufgabe in der Geschäftsstelle Forst beim Landesbe-

trieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen übernommen. Hier 

kann er sich im Rahmen des technischen Prüfdienstes ganz 

und ausschließlich der Förderung widmen. Die dazu erforder-

liche Fachkompetenz hat er über Jahrzehnte erworben und 

bewiesen.

Wir sehen seinen Wechsel zur Geschäftsstelle Forst mit 

einem lachenden und einem weinenden Auge. Einerseits ver-

missen wir ihn als Kollegen und Menschen im Team, anderer-

seits freut es uns für ihn selbst, dass er in den letzten Jahren 

bis zur Pensionierung „seiner Lieblingsbeschäftigung“ 

nachgehen kann.

Wir wünschen Andreas Wittgen für seine neue Aufgabe alles 

Gute und viel Erfolg. Sicher werden wir ihn noch das ein oder 

andere Mal um Rat fragen.

Autor: Edgar Rüther, Wald und Holz NRW

Andreas Wittgen  Foto: Edgar Rüther, Wald und Holz NRW
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Rotbuche
Baum des Jahres 2022
Zum zweiten Mal nach 1990 ist die Rot-

buche von der Dr. Silvius Wodarz-Stif-

tung zum „Baum des Jahres“ gewählt 

worden. 

Die „Mutter des Waldes“, wie die Buche 

im Volksmund auch genannt wird, ist 

seit circa 3.000 Jahren DIE heimische 

Baumart. Und da sie ihren Verbrei-

tungsschwerpunkt in Mitteleuropa hat, 

haben wir eine besondere Verantwor-

tung gerade gegenüber dieser Baumart, 

denn sie ist Teil unseres Natur-Erbes. 

Deshalb sind wir gefordert, alles zu tun, 

um ihr angesichts der immer deutlicher 

erkennbaren Klimaveränderungen 

ein Überleben in unseren Breiten zu 

sichern. Dazu müssen dringend alle 

notwendigen Maßnahmen des Klima-

schutzes schnellstmöglich umgesetzt 

werden. Forstseitig versuchen wir 

parallel das genetische Potenzial der 

Buche zur Klimaanpassung dadurch zu 

stärken, dass wir Buchen aus südliche-

ren Gefilden in unsere Wälder einbrin-

gen, die schon länger unter Klimaver-

hältnissen leben, die wir bei uns künftig 

erwarten.

Denn in den letzten Jahren hat der 

Klimawandel mit Hitze und Trockenheit 

nicht nur den Fichten, sondern auch 

den Buchen stark zugesetzt. Abge-

storbene Kronenteile und spärliches 

Laub sind sichtbare Zeichen, dass es 

der Buche nicht gut geht. Vermehrt 

hat sie auch mit Schädlingen wie zum 

Beispiel dem Buchenborkenkäfer zu 

kämpfen. Es haben also zwei heiße, 

trockene Sommer ausgereicht, um 

große Buchenbestände nachhaltig 

zu schädigen. Und da macht es auch 

keinen Unterschied, ob sie in einem 

bewirtschafteten Wald oder einem 

Nationalpark wachsen.

Die Rotbuche ist eine mit großer 

Wuchskraft ausgestattete Baumart, 

die eine Höhe von bis zu 50 Metern er-

reichen kann. Sie besitzt einen glatten, 

geraden Stamm mit grauer Rinde. In 

einem Alter von 30 bis 40 Jahren ent-

wickeln sich männliche und weibliche 

Blütenstände, aus denen sich dann 

Bucheckern entwickeln. In Deutschland 

ist sie die häufigste Laubbaumart, die 

bis zu 350 Jahre alt werden kann. Ihr 

Holz findet Verwendung in der Möbel-, 

Bau- oder Zellstoffindustrie. Autorin: Alexandra Stracke, Wald und Holz 

NRW

Buchenwald  Foto: Alexandra Stracke, Wald 

und Holz NRW

Buchenscheibe Foto: Edgar Rüther, Wald und 

Holz NRW

Buchenkeimling Foto: Christoph Hentschel, 

Wald und Holz NRW
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Girls‘ Day am 28. April im Regionalforstamt Soest-Sauerland

Auch in diesem Jahr bieten wir wieder drei Mädchen am 

Girls`Day die Möglichkeit, einen Tag lang in den Beruf der 

Försterin reinzuschnuppern. Seit über 20 Jahren gibt es 

bereits den Girls`Day. Dieser ist mittlerweile zu einem fes-

ten Bestandteil der Arbeitswelt geworden. Er soll Mädchen 

für männergeprägte Berufsbilder begeistern. Zum achten 

Mal nehmen wir daran teil. Gerade in unserem Betrieb sind 

Försterinnen und Forstwirtinnen stark unterrepräsentiert. 

Am Girls`Day selber lernen die Mädchen den Arbeitsplatz 

Wald kennen. Sie dürfen helfen Holzpolter zu kennzeich-

nen, Holz aufzumessen und Bäume zu pflanzen. Auch ein 

Besuch beim Harvester steht auf dem Programm.

Autorin: Alexandra Stracke, Wald und Holz NRW Die Mädchen dürfen helfen die Holzpolter mit Sprühfarbe zu kenn-

zeichnen. Foto: Alexandra Stracke, Wald und Holz NRW

Besuch beim Harvester Foto: Alexandra Stracke, Wald und Holz NRW So geht Holz messen!  Foto: Alexandra Stracke, Wald und Holz NRW
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Ansprechpersonen zu Ihrem Wald aus unserem Forstamt finden Sie hier:  

    www.wald-und-holz.nrw.de/ueber-uns/einrichtungen/regionalforstaemter/soest-sauerland

Wald und Holz NRW

Regionalforstamt  

Soest-Sauerland

Am Markt 10

59602 Rüthen

 02952 / 9735 - 0

 02952 / 9735 - 85

   soest-sauerland@wald-und-

holz.nrw.de

http://www.wald-und-holz.nrw.de
mailto:info%40wald-und-holz.nrw.de?subject=
http://�www.wald-und-holz.nrw.de/ueber-uns/einrichtungen/regionalforstaemter/soest-sauerland

